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A. Die Notwendigkeit einer erneuten Untersuchung
,.klassischer* Blanketterklarungen

Wer im Rechtsverkehr ein Rechtsgeschift abschlieBen mochte, kann aus unter-
schiedlichen Griinden den Wunsch hegen, den Geschaftsinhalt nicht vollumfang-
lich selbst festzusetzen. Stattdessen kann es seinem' Willen entsprechen, bei der
Bestimmung der Rechtsfolgen — abweichend vom prototypischen Vorstellungs-
bild des Gesetzes — Fremde hinzuzuziehen. Diesem Begehren tragt das deutsche
Privatrecht an verschiedenen Stellen Rechnung, am sichtbarsten in den §§ 164 ff.,
185 BGB. Eine besondere Form der Hinzuziehung Fremder stellt die sog. Blan-
ketterklarung dar. Hierunter versteht man klassischerweise ein zur Vervollstan-
digung bestimmtes Schriftstiick, das von einer Person (Aussteller) zwar bereits
gezeichnet ist, aber oberhalb der Zeichnung gar keinen oder nur einen liicken-
haften Text (Obertext) aufweist,” und das einer anderen Person (Ausfiillendem)
zur Vervollstindigung tiberlassen wird®. Das so umrissene Alltagsphinomen be-
schiftigt die Rechtswissenschaft bereits seit vielen Jahrzehnten. Betrachtet man
Veroffentlichungen neueren Datums, so sticht dennoch die Wiederholung einer
Feststellung ins Auge: Die Probleme rund um das Blankett seien noch nicht
geldst.* Zu unterstreichen scheinen diesen Befund auch die umstrittenen Ent-
scheidungen BGH NJW 1984, 798 vom 12.01.1984° sowie BGHZ 132, 119 vom

! Alle Personenbezeichnungen in dieser Arbeit sind geschlechtsneutral zu verstehen.

? Siegel, Blanketterkldarung, S. 3; in Anschluss an diesen auch Wiichter, Blankobiirgschaft,
S. 14. Siehe ferner etwa Vo, JThJb 56 (1910), 412; Kliigge, Anfechtung von Blanketterklarun-
gen, S. 1; P. Fischer, Blanketterklarung, S.31; G. Fischer, Blanketterklarung, S. 3. Vgl. auch
die Bedeutungsbeschreibung bei Duden online, URL: https://www.duden.de/node/23310/revi
sion/1225110 (Abrufdatum: 22.08.2025): ,,bereits unterschriebenes, noch nicht [vollstindig]
ausgefiilltes Schriftstiick, das der Empfanger absprachegemil ausfiillen soll*. Siehe einge-
hend zum Begriff und zu im Detail abweichenden Begriffsbestimmungen noch Kap. 2 unter
A.

* Dieser Zusatz findet sich hiufig nicht explizit, wird aber in aller Regel stillschweigend
vorausgesetzt. Ausdriicklich etwa Zwirner, Blankett, S. 16; Bornemann, Blankobiirgschaft,
S.8; K. Feldmann, Haftung und Anfechtung, S.9.

* Vgl. nur Kindl, Rechtsscheintatbestinde, S. 121: ,,Gleichwohl konnen die [mit dem Blan-
kettmissbrauch] zusammenhéngenden Probleme noch nicht als gelost angesehen werden®;
ferner Benedict, Jura 1999, 78, 79; in Bezug auf die ,,theoretische Standortbestimmung der
Blanketterklarung®™ auch P. Fischer, Blanketterkldarung, S. 39 und dhnlich Chelidonis, Haf-
tungsgrundlagen, S. 15.

’ Kritisch insbesondere Reinickel Tiedtke, JZ 1984, 550 ff.
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29.02.1996°. In letzterem Urteil vollzog der BGH sogar eine Rechtsprechungsin-
derung mit Blick auf die Behandlung von Biirgschaftsblanketten.

Doch nicht nur attestiert sich die Fachliteratur selbst noch bedeutsame Lii-
cken; insbesondere weist die gesamte Blankettdebatte an sich einige Merkmale
auf, die einer kritischen Reflexion bediirfen:

Erstens liegt der Diskussion in jiingerer Zeit eine erstaunliche Ergebnisori-
entierung zugrunde. Dies gilt insbesondere fiir die Frage, ob der Unterzeichner
bei weisungswidriger Ausfiillung des Blanketts entsprechend dem eingesetzten
Inhalt auf Erfiillung haftet. Exemplarisch heiB3t es hierzu bei Kindl, es bestehe
heute scheinbar Einigkeit dariiber, dass der Aussteller gegeniiber gutglaubigen
Dritten auch bei weisungswidriger Ausfiillung hafte; unklar seien allein die dog-
matische Begriindung der Haftung sowie die Anfechtungsmoglichkeiten des
Ausstellers.” In dieser Linie verstanden sich Autoren vielfach als bloBe Wegbe-
reiter eines schon vorgefundenen Ergebnisses® — und beriefen sich dabei maBgeb-
lich auf ihr allgemeines Gerechtigkeitsgefiihl’. Bereits die dogmatische Einord-
nung des Blanketts nimmt man zum Teil mit Blick auf das gewiinschte Resultat
vor: Der sog. Vollmachtstheorie wurde etwa vorgeworfen, sie vermoge nicht die
Haftung des Blankettausstellers in Missbrauchsféllen zu erkléren.'

Warum dieses in weiten Kreisen vertretene Ergebnis Ausdruck evidenter Ge-
rechtigkeit sein soll, wird haufig nicht dargelegt. Dem Verfasser jedenfalls drangt
sich ein eindeutiges Judiz nicht auf. Von anderer Seite wurde in der Vergangenheit
eine Erflillungshaftung bei weisungswidriger Ausfiillung sogar ganz abgelehnt."

® Daran anschlieBend BGH NJW 1997, 1779, 1780; BGHZ 140, 167, 171 f.; BGH NJW
2000, 1179, 1180. Zustimmend etwa (in den dort behandelten Teilen) Eckardt, Jura 1997, 189,
190 ff. Zumindest teils ablehnend dagegen Biilow, ZIP 1996, 1694 ff.; Keim, NJW 1996,
2774 ft.; Benedict, Jura 1999, 78 ff.; Binder, AcP 207 (2007), 155, 194 ff.

7 Vgl. Kindl, Rechtsscheintatbestinde, S. 121.

8 Vgl. nur Canaris, Vertrauenshaftung: Unmittelbar zu Beginn seiner Ausfiihrungen so-
wohl zur offenen (siehe S. 54) als auch zur verdeckten Blankettlage (siche S. 64) formuliert er
das Ergebnis der herrschenden Meinung und kommt ohne Weiteres auf die strittige dogma-
tische Begriindung jenes Ergebnisses zu sprechen. Ahnlich Chelidonis, Haftungsgrundlagen,
S. 13ff,, 21 f. Vgl. zum Blankoakzept auch Grohmann, Rechtsnatur des Blankoakzeptes, S. 28,
die es zum Priifstein jeder dogmatischen Konstruktion erhebt, ob die — vermeintlich gewohn-
heitsrechtlich verfestigten — Ergebnisse der Rechtsprechung erkldrt werden kénnen.

? Besonders deutlich RGZ 65, 409, 411 (zum Blankowechsel). Niher zu sog. Billigkeitser-
wagungen in Kap. 2 unter D. I. 4. b) cc) (3) (b) (cc).

' Siehe u. a. Oertmann, AT, §126 Anm. 3 a) ) BB), S. 443. Kritisch hierzu schon Siegel,
Blanketterkldrung, S.25.

"' Siehe Haufmann, Gruchot 58 (1914), 289, 315, wenngleich er Ausnahmen im Einzelfall
nicht ausschlieBt; Zwirner, Blankett, S. 106 f., der selbst wiederum auf Argumente der Billig-
keit zuriickgreift, vgl. zum Wechselblankett auch S.96; Nischik, Blankett, S.29 ff. — anders
nur, wenn die weisungswidrige Ausfiillung irrtiimlich erfolgt und die finale Erkldrung der
vom Unterzeichner gewollten zumindest inhaltsdhnlich bleibt: Hier befiirwortet er eine durch
Anfechtung auf das negative Interesse reduzierbare Haftung; Macris, Vollmachtserteilung,
S.215f. fiir den Fall des offenen Blanketts; G. Fischer, Blanketterklarung, S. 96 ff. fiir den Fall
des offenen Blanketts. Siehe ferner noch das Berufungsurteil des OLG Dresden im sog.



A. Die Notwendigkeit einer erneuten Untersuchung 5

Die Ergebnisorientierung der herrschenden Meinung erweist sich daher schon
rein empirisch als von zweifelhafter Legitimitdt. Jedenfalls wird sich festhalten
lassen, dass der sog. unbefangene Betrachter, sollte er doch ein Bediirfnis fiir die
Haftung des Blankettausstellers verspiiren, kaum die Art der Haftung unmittel-
bar ,,miterfithlen wird: Ob der Blankettaussteller sich (vorldufig) an dem Inhalt
der ausgefiillten Urkunde festhalten lassen muss (Erfiilllungshaftung) oder ob ihn
von vornherein bloB eine schadensersatzrechtliche Haftung aus culpa in contra-
hendo trifft, ist nur aus rechtssystematischen Gesichtspunkten und nicht intuitiv
feststellbar. Das so gern von der herrschenden Meinung vereinnahmte Rechts-
gefiihl eriibrigt vor diesem Hintergrund nicht eine ergebnisoffene Untersuchung
der Fille weisungswidriger Blankettausfiillung auf Grundlage der einschlagigen
gesetzlichen Wertungen.

Zweitens fiihrte die dargelegte Ergebnisorientierung dazu, dass die Blankett-
debatte in den letzten Jahrzehnten vielfach mehr von personlichen Billigkeitser-
wagungen denn von juristischer Methodik und Stringenz gepriagt war. Bisweilen
gestand man offen ein, das eigene Ergebnis sei methodisch kaum zu rechtferti-
gen."? Binder kritisiert sogar, in der heutigen Literatur erfolge die Behandlung des
Blanketts ganz ,,ohne Vertiefung der dogmatischen Begriindung*."

Unvermeidbarer Auswuchs dieser Tendenzen ist, dass man auf die Blankett-
erklarung teils Grundsitze anwendet, welche von der herkommlichen Dogmatik
abweichen. Als Beispiel sei hier nur genannt, dass die Abgrenzung von Stellver-
tretung und Botenschaft fiir das verdeckte Blankett ausnahmsweise nicht anhand
des duBeren Erscheinungsbilds, sondern anhand der Rechtslage im Innenverhélt-
nis erfolgen soll." Einige Autoren entwarfen auch neue Haftungskonstruktionen,
um speziell die Haftung des Blankettausstellers in Missbrauchsfillen — gleichsam
mit der ,,Brechstange“ — zu begriinden."”

Drittens ist zu beriicksichtigen, dass sich grundsitzlich jede Willenserklarung
als Blankett ausgestalten ldsst.'® Dementsprechend haben sich im Laufe der blan-

Postkartenfall (RGZ 105, 183; zusammengefasst ebd. S. 184). Weitgehend auch K. H. Miiller,
Blankettunterschrift, S. 53 ff. In letzter Konsequenz zudem Riezler, AcP 95 (1904), 357 ff. fiir
der Schriftform unterliegende Willenserklarungen. Aus jlingerer Zeit jedenfalls fiir Blanko-
biirgschaften zudem Benedict, Jura 1999, 78, 83. Zuletzt fiir Falle, in denen die gesetzliche
Schriftform eine Warnfunktion aufweist, Binder, AcP 207 (2007), 155, 194 ff.

12 Siehe G. Miiller, AcP 181 (1981), 515, 526 in Bezug auf die Analogiebildung zu den
§§ 171 f. BGB fiir die verdeckte Blankettlage: Obwohl er die Analogievoraussetzungen nicht
fiir einschldgig erachtet, wendet er die §§ 171 f. BGB dennoch analog an (so ausdriicklich ebd.
S.528f.), in Anlehnung an eine von Canaris angestellte ,,Billigkeitserwagung® (so G. Miiller
selbst, AcP 181 [1981], 515, 527).

13 Binder, AcP 207 (2007), 155, 165.

“So P. Fischer, Blanketterkldarung, S. 120 {f.; G. Fischer, Blanketterkldrung, S. 11 ff.; G.
Miiller, AcP 181 (1981), 515, 522 f.; Kindl, Rechtsscheintatbestande, S. 124 f. Kritisch hierzu
Pawlowski, JZ 1997, 309, 311.

" So z. B. P. Fischer, Blanketterkldrung, S. 215 ff.; G. Miiller, AcP 181 (1981), 515, 536 ff.

' Vgl. etwa W. Meyer, Blankett, S. 7.
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kettrechtlichen Diskussion verschiedene Differenzierungen eingebiirgert: Unter-
schieden wird insbesondere — je nach Erkennbarkeit der Blankettsituation fiir
den Adressaten — zwischen der ,,offenen und ,,verdeckten* Blankettlage, sowie
danach, ob der Ausfiillende zugleich auch der Adressat der vervollstdndigten
Erklarung ist. Kombiniert man diese Varianten, so ergeben sich allein hieraus
schon mehrere verschiedene Fallgestaltungen. Zwischen diesen wurden trenn-
scharfe Grenzen lange Zeit nicht gezogen'”; bisweilen ist es nach wie vor schwer
auszumachen, fiir welche Fallvariante eine bestimmte Aussage Giiltigkeit bean-
sprucht.

Vor dem Hintergrund der drei aufgezihlten Umstédnde ist es sinnvoll, bei der
Untersuchung der Blanketterklirung nochmals ganz vorne anzusetzen. Nicht
auf Basis personlich-intuitiver Gerechtigkeitsempfindungen, sondern ausgehend
von der Suche nach den einschlagigen rechtlichen Grundwertungen gilt es, mit
unvoreingenommenem Blick strukturiert nach Fallgruppen die juristisch richtige
Handhabung von Blanketterkldrungen deduktiv zu entwickeln.

'" Canaris, Vertrauenshaftung, S. 54 kritisierte noch 1971, dass zwischen offener und ver-
deckter Blankettlage im Schrifttum nicht hinreichend unterschieden werde.



B. Die Erforderlichkeit einer Erweiterung
des klassischen Blankettbegriffs

Im Ausgangspunkt dieser Arbeit soll derweil gar nicht das oben présentierte
klassisch-enge Verstindnis vom Begriff der Blanketterklarung (,,Blanketterkla-
rungi. e. S.“) stehen. Vielmehr sei der Begriff der Blanketterklarung im Vergleich
zu den meisten bisherigen Abhandlungen in zweierlei Richtung erweitert.

Erstens: Der herkommlichen Beschrankung der Blankettdiskussion auf un-
vollstandige, aber bereits unterzeichnete Urkunden wohnt keine naturgesetzliche
oder denklogische Zwangslaufigkeit inne. Der klassischen Konstellation jeden-
falls dhnlich sind Félle, in denen an die Stelle der Unterschrift ein anderes Er-
kennungszeichen wie ein Faksimilestempel, eine vorgedruckte Unterschrift' oder
ein bloB maschinenschriftlicher Namenszug tritt.> Zu nennen ist ferner die Kon-
stellation, dass ein Liickentext gar nicht unterzeichnet ist, der Aussteller sich also
nur aus dem FlieBtext ergibt. Eine interessengerechte Erfassung des Gesamt-
phanomens ,,Blanketterklarung™ gelingt am besten, indem man Fille der letzt-
genannten Art jedenfalls nicht von vornherein aus der Betrachtung ausschlief3t.
Denn nur wenn man solche Falle zumindest mitberiicksichtigt, 14sst sich auch
bewerten, ob die herrschende Konzentration auf unterschriebene Liickentexte
eine haltbare Fallgruppenbildung darstellt.

Zweitens: Im Rahmen der bisherigen blankettrechtlichen Diskussion werden
haufig die sog. Blankettschuldverhéltnisse in Bezug genommen, v. a. die §§ 243,
262 ff., 315 ff. BGB, 95, 375 HGB.? Eine detaillierte Untersuchung jener Schuld-
verhéltnisse mit unbestimmtem Inhalt unterbleibt dabei jedoch; ebenso eine pra-
zise Priifung, inwieweit die rechtliche Behandlung von Blankettschuldverhalt-
nissen und Blanketterkldrungen i. e. S. in letzter Konsequenz aneinander anzu-
gleichen ist. Dieses Versdumnis gilt es hier ausfiihrlich nachzuholen. Denn ob-
schon Blankettschuldverhéltnisse und Blanketterkldarungen i. e. S. gewiss nicht
deckungsgleich sind, so teilen sie doch jedenfalls zwei pragende Problemkreise:

!'So im sog. Postkartenfall: RGZ 105, 183 ff.

2 Vgl. zu Problemen bei der Abgrenzung der Blankettfille auch P. Fischer, Blanketter-
klarung, S.32ff. m. w. N.

* Siehe nur Haufmann, Gruchot 58 (1914), 289, 295f.; ders., ZHR 73 (1913), 203, 205
Fn.4, 207 Fn. 12; Poulakos, Schuldverhéltnisse, S.100ff.; P. Fischer, Blanketterklarung,
S.94f. Gar eine Wesensdhnlichkeit der Blanketterklarung i. e. S. und der §§317ff. BGB
stellen fest: Zwirner, Blankett, S.39; W. Meyer, Blankett, S. 44.
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die regulatorische Unvollkommenheit und die daraus folgende Notwendigkeit
einer nachtraglichen Konkretisierung. Fithrt man sich weiterhin vor Augen, dass
erginzungsbediirftig beim Blankettschuldverhéltnis auch jede einzelne der abge-
gebenen Willenserkldarungen ist, dass diese Willenserklarungen selbstverstind-
lich auch in Schriftform abgegeben werden konnen und dass ihre regulatorische
Unvollkommenheit auch durch weille Liicken auf dem Papier dargestellt werden
kann, wird endgiiltig die Ndhe von Blankettschuldverhiltnissen und Blanketter-
kldarungen i. e. S. deutlich.* Angesichts der strukturellen Parallele erwiese sich
eine Untersuchungsbeschrinkung auf Blanketterklarungeni. e. S. als sachfremde
Insularisierung einer rechtlichen Problematik; sie wiirde notwendig die schon
oben kritisierte Entstehung von Sondersystemen provozieren. Dem gilt es durch
eine Ausdehnung des Untersuchungsgegenstands entgegenzuwirken.

Vor dem Hintergrund der beiden dargelegten Begriffserweiterungen fasst die
vorliegende Arbeit unter dem Terminus der Blanketterklarung alle Erklarungen
zusammen, die bestimmungsgemaB noch der Ergidnzung bediirfen, damit die
anvisierte Regelung ihren Abschluss findet (,,Blanketterklarung i. w. S.“ oder
,rechtsgeschiftliches Blankett®).’

Zwei Fallgestaltungen fallen wohlgemerkt nicht unter dieses Begriffsverstind-
nis. Blankovollmachten ziehen der Vertretungsmacht zwar nahezu keine Gren-
zen und verschaffen dem Vertreter dadurch ein sehr weitreichendes rechtliches
Konnen; doch ist die Bevollméachtigung an sich nicht erginzungsbediirftig, son-
dern in ihrer weitreichenden Machtverschaffung bestimmungsgemill abge-
schlossen.

Ahnliches gilt, wenn der Erklirende den Inhalt seiner Erklirung im Abga-
bezeitpunkt subjektiv nicht kennt. Als Beispiel genannt seien die Fille ungelesen
unterschriebener Urkunden.® Wie der Erklirende auch weiB, ist seine Erklarung
hier namlich objektiv nicht mehr konkretisierungsbediirftig. Er hitte die ihn
treffenden Rechtsfolgen daher vor der Abgabe jederzeit nachlesen konnen. Dass

* Bisweilen werden die ein Blankettschuldverhiltnis konstituierenden Willenserkldrungen
auch ausdriicklich als Blanketterklarungen bezeichnet, siche etwa Lukes, NJW 1963, 1897,
1990 und vgl. auch P. Fischer, Blanketterkldarung, S. 94.

° Eine Kategorie der Blanketterklarung i. w. S. wurde bereits von Cohn, Das rechtsge-
schiftliche Handeln, S.23f. Fn.2 und P. Fischer, Blanketterklarung, S. 90 f. vorgeschlagen.
Beide kapitulierten allerdings umgehend vor dem vermeintlich etablierten Verstindnis des
Wortes, demzufolge eine urkundliche Niederlegung erforderlich sei. Dabei war Co/ns Uber-
legung, unter Blanketterkldrungen i. w. S. solche Falle zusammenzufassen, in denen ,,die
abgegebene [Willenserkldarung] die gewollten Rechtsfolgen nicht hinreichend bestimmt an-
gibt“ und in denen ,,diese Bestimmung nach dem Willen des Erklarenden spéter anderweitig
erfolgen soll* (Das rechtsgeschéftliche Handeln, S. 23), dem hiesigen Begriffsverstindnis zu-
mindest dhnlich.

% In diesen Fillen aber von Blankounterschriften sprechend Rehberg, Rechtfertigungs-
prinzip, S. 515; ders., in: BeckOGK-BGB, 01.05.2025, § 119 Rn. 123 ff. Vgl. auch Brodmann,
in: Ehrenbergs Handbuch 1V/2, S.99f., der es als Blankettentschluss bezeichnet, wenn je-
mand dem Verweis auf die AGB seines Geschiftsgegners zustimmt, ohne diese zu kennen.
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sein subjektives Vorstellungsbild vom objektiven Erklarungsinhalt abweicht, ist
klassischer Gegenstand des Anfechtungsrechts, hat aber mit dem blankettrecht-
lichen Problem einer nachtriaglich noch ergdnzungsbediirftigen Erkldrung nichts
gemein.’

Ist der Blankettbegriff damit einer Erweiterung zugefiihrt, muss ausgehend
hiervon der Gegenstand der vorliegenden Arbeit sogleich wieder begrenzt wer-
den, und zwar in dreierlei Hinsicht. Erstens soll das Hauptaugenmerk der fol-
genden Untersuchung auf den biirgerlich-rechtlichen Erscheinungsformen der
Blanketterklarung ruhen; einzelne Beziige zum Wechselrecht werden sich dabei
aufgrund der historischen Entwicklung jedoch nicht vermeiden lassen. Zweitens
wird sich die Arbeit nur vertraglichen Willenserklarungen widmen — unter Aus-
schluss einseitiger Rechtsgeschifte; die im zweiten Kapitel erarbeiteten Ergeb-
nisse diirften auf letztere dennoch weitgehend libertragbar sein. Drittens schliel3-
lich klammert das hiesige Werk solche Blanketterklarungen aus, bei denen nicht
der Vertragsgegenstand, sondern eine Vertragspartei oder ein sonstiges Subjekt
der vertraglich begriindeten Rechtsfolgen in blanco gelassen wird. Angesprochen
sind damit insbesondere Blankozessionen, aber auch Vertriage zugunsten unbe-
stimmter Dritter®, Félle des § 95 HGB sowie Geschiifte fiir den, den es angeht, bei
denen der Vertretene zunichst noch objektiv unbestimmt bleibt’. Solche Kon-
stellationen werfen eigenstdndige Probleme rund um die Existenz sog. subjekt-
loser Rechte auf', die den Umfang dieser Arbeit sprengen wiirden.

' Eine grundsitzliche Verschiedenheit von Fillen, in denen dem Erklirenden der Erkla-
rungsinhalt subjektiv unbekannt ist, und jedenfalls von Blanketterkldarungen i. e. S. erkennt
auch Raiser, AGB, S. 170 Fn. 4.

8Zu deren Zulissigkeit siche nur OLG Karlsruhe WM 1997, 1476, 1477; Staudin-
ger/Klumpp (2020), § 328 Rn. 51; MiiKoBGB/Gottwald, §328 Rn. 24.

? Zu deren Zulissigkeit siche nur BGH NJW 1989, 164, 166; Flume, Rechtsgeschiift, § 44 1T
1 a), S.765f.; MiKoBGB/Schubert, § 164 Rn. 125.

' Sieche monographisch hierzu Hohner, Subjektlose Rechte — Unter besonderer Beriick-
sichtigung der Blankozession, Bielefeld 1969.



C. Zielsetzung der Arbeit und Gang der Untersuchung

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Funktionsweise von Blanketterklarun-
gen im oben definierten Sinne zu untersuchen und die sich hieraus ergebenden
Schlussfolgerungen fiir die rechtliche Handhabung von rechtsgeschéftlichen
Blanketten zu ziehen. Mit der skizzierten Erweiterung des Blankettbegriffs geht
zugleich das Anliegen einher, die einzelnen Erscheinungsformen des Blanketts
aus ihrer Behandlung als singuldre Phinomene zu 16sen und in iibergreifende
blankettrechtliche Strukturen einzubetten. Letztere sollen zuletzt auch darauthin
abgeklopft werden, ob sie sich zur Losung digitalisierungsspezifischer Sachver-
halte heranziehen lassen.

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten Kapitel seien die
sog. Blankettschuldverhéltnisse ins Zentrum des Interesses geriickt. Das zweite
Kapitel behandelt sodann die ,,klassischen Blanketterklarungen i. e. S. Mit die-
ser Zweiteilung kommt die Arbeit nicht bloB3 dem bisherigen Stand der rechts-
wissenschaftlichen Diskussion entgegen.' Insbesondere ldsst sich trotz aller Par-
allelen — so viel sei bereits vorweggenommen — auch ein materieller Unterschied
zwischen Blankettschuldverhiltnissen und Blanketterkldrungen i. e. S. ausma-
chen. Wihrend bei ersteren ndmlich das Verpflichtungsgeschéft nach dem Willen
der Erklarenden schon mit dem bewusst noch fragmentarischen Inhalt zustande
kommt, sind Blanketterklarungen i. e. S. (zumeist’) noch nicht zur Annahme
durch den auserkorenen Vertragspartner bestimmt; sie bilden mit anderen Wor-
ten ihrer Zweckrichtung nach eine bloB3e Vorbereitungshandlung auf dem Weg
zur Abgabe einer Willenserklarung, die auf die Eingehung einer Verbindlichkeit
gerichtet ist. Insofern — ndmlich unter dem Blickwinkel des Willens zur In-Gel-
tung-Setzung einer noch unvollstindigen Regelung — lasst sich tatsdchlich von
zweil unterschiedlichen Kategorien sprechen. Dem sei im Aufbau dieser Arbeit
Rechnung getragen.

! Zur Kategorie der hier so bezeichneten Blanketterklarung i. e. S. sieche nur Canaris,
Vertrauenshaftung, S. 54 ff. sowie die zahlreichen einschlagigen Monographien. Zur Kate-
gorie der Blankettschuldverhéltnisse siehe nur F. Arndt, Bestimmung der Leistung, S. 4; Gern-
huber, Schuldverhiltnis, §§ 9 ff., S. 210 ff.

? Anders verhilt es sich in der Regel in den Zwei-Personen-Konstellationen, siche dazu
Kap.2 unter E.



Sachregister

Abstraktheit 98-100
accidentalia negotii 16, 47
Aktstypen 33 f.,229 f,, 248 f., 257
Anderungskiindigung 191, 192, 193
Anfechtung siehe Willensméangel
Anscheinsbeweis 331-333, 392
Anscheinsvollmacht 300-303, 304, 319 in
Fn. 405
Antizipative Aneignung 171, 187,222 f.,
292,394 f.
Aullenseiter siehe Gesamtreprdsentation
AuBenvollmacht 82 f., 99 f., 101 £, 186,
291
Automatikklauseln 129-195
— Dogmatische Einordnung 132-145, siehe
auch Dynamische Bezugnahme auf Tarif-
vertrdge in Individualarbeitsvertragen
— Form 163-165
— Geschiftsfahigkeit 152
— Grenzen des Automatismus 151
— Ubertragbarkeit 142
— Widerruf 152-163, siehe auch
Entdynamisierung
— Willensméngel 151 f.
— Wissen(miissen) 150 f.
— Zurlckweisung 165 f., 194
Automatisierte Systeme 393 f.
Autonome Softwareagenten siehe
Softwareagenten

Bedingung 70 f., 126, 134, 192,212 f.,
223 1., 240, siehe auch conditio iuris

Bestimmtheit

— prozessuale 27-29

— sachenrechtliche 33, 105

— schuldrechtliche 15-61, 74, 132, 148,
173 £, 208, 236 ., 274 f.

— strafrechtliche / verfassungsrechtliche 33,
35

Bevollméchtigung siehe Vollmacht

Beweislast 323-333

Bezugnahme 65 f., siehe auch Verweisung;
Dynamische Bezugnahmen auf
Tarifvertrage

Billiges Ermessen 54-56, 80, 85 f., 111—
116, siehe auch Richtigkeitsgewihr

Bindungswille siese Rechtsbindungswille

Blankettlage

— offene 6, 215,235-335

— verdeckte 6,215, 263,295 f., 335-385,

390-392

Blankettmissbrauch 290, siehe auch
Weisungswidrige Blankettausfiillung

Blankobiirgschaft siehe Biirgschaftsblankett

Blankoscheck 209, 284 f., 320 f.

Blankowechsel 203-208, 209 f., 212-215,
223-225,264,284 f.,320 ., 387 f.

Blankozession 9, 203

Bote 215,226 f., 395 f.

— Abgrenzung zum Stellvertreter 336 f.,

340-347, 382-385

— Anfechtung 372-376, 377 f.

Biirgschaftsblankett 208 f., 263 f., 269-278,
283,289,307 f.

Conditio iuris 213,224, 240 f.
Culpa in contrahendo 5,285 f., 289, 322,
359

Delegation 64 f. mit Fn. 3, 71-129, 132—
137

Digitalisierung 389-398

Duldungsvollmacht 300-303, 304, 319 in
Fn. 405

Dynamische Bezugnahmen auf Tarif-
vertrage

— in Individualarbeitsvertragen 147, 148,

166—195



430 Sachregister

— Entdynamisierung 189-194
— in Tarifvertragen 136 f.

Einseitiges Leistungsbestimmungsrecht
siehe Leistungsbestimmungsrecht

Empfangsvertretung 93-96, 382385

Entdynamisierung von dynamischen Be-
zugnahmen auf Tarifvertrdge in Indi-
vidualarbeitsvertrigen 189-194

Ergénzungsvertrag 69-71, 81, 98, 107 f.,
117

Erklarungsgehilfe 215,257 f. in Fn. 90

Erklarungstheorie 318-320, 379 f.

Erméchtigung 64 f., 137 in Fn. 384, 145 £,
149 mit Fn. 430, 156 f., 182, 186188,
216 f., 226 £., 257 £.

Essentialia negotii 16, 47 f.

falsus procurator 116 f., 150 f., 286289,
290-293, 323,371 £, 377 £, 395
Form
— bei der Automatikklausel 163-165
— bei der einseitigen Leistungsbestimmung
127 f.
— bei offener Blankettlage 269-290
— Ausfuillungsermichtigung 270-278,
286289
— Blankettausfiillung 278-286
— bei verdeckter Blankettlage 357-361
— der Genehmigung 288 f.
Freundschaftspreis 27, 32, 56 f.
Fungibilitat 123-125, 142, 205 £, 260 £.,
268

Gattungsschuld 20 f., 28 f., 71 f.

Gehilfenschaft 226 f., siehe auch
Erklarungsgehilfe

Genehmigung 182, 187, 288 £, 377 £.

Gesamtreprasentation 177-186

Geschiftsfahigkeit 78 in Fn. 68, 149 mit
Fn. 430, 152, 346

Gestaltungsklagen 39

Gestaltungsrechte 73, 89 f., 93, 97, 108—
110,214 f., 225, 268

Gewohnheitsrecht 260 f.

Grundproblem der Stellvertretung 75 f.

Handeln unter fremdem Account 389-392

Handeln unter fremdem Namen 258, 335,
385,390 f.

Hochstpersonlichkeit 346

Insichgeschéft 79, 81, 84-86,91-93, 93 f.,
100-102, 111-115, 151, 387 f.

Legitimation 141 f., 221 f.

Leistungsbestimmungsrecht, einseitiges 71—
129, 173-186, 387 f.

Bedingungsfeindlichkeit 126

— Billiges Ermessen 54-56, 80, 85 f., 111—

116, siehe auch Richtigkeitsgewahr

— Dogmatische Einordnung 76-110

— Form 127 f.

— Fungibilitat 123-125

— Geschiftsfahigkeit 78 in Fn. 68

— Grundprobleme 74-76

— Uberschreitung der Bestimmungs-

macht 116 f.

Widerruflichkeit

— der Leistungsbestimmung 126

— der Machtverleihung 118-123

Willensméngel 126

— Zuriickweisung 123

Mandatstheorie 170, 179 f., 181-183, 216
in Fn. 93

Mentalreservation 311 f., 340 f., 379 f.

Missbrauch der Vertretungsmacht 100-102,
115,292 f.

Neutralitit 84 f., 101

Numerus clausus

— der Aktstypen 33 f., 229 f., 248 f.
— der Gestaltungsklagen 39

Offene Blankettlage 6,215, 235-335

Passivvertretung siehe Empfangsvertretung
Postkartenfall 210, 362 f.

Rechtsbedingung siehe conditio iuris
Rechtsbindungswille 43-45, 45-47, 231 f.
Rechtsgeschift 228-230



Sachregister 431

Rechtsscheinhaftung siehe Vertrauens-
haftung

Rechtsscheinvollmacht 300-318

Reprisentationstheorie 151, 164, 348,
349 £, 358

Reurecht 323

Richterliche Ersatzbestimmung 36-42, 50—
56

Richtigkeitsgewdhr 111 £, 140 f., 174 f.

Risikoprinzip 309-311, 315 £, 367 f., 396

Schiedsgutachtervertrag 42
Selbstvornahme 64, 66 f., 6971
Softwareagenten 393-398

Trennungsgrundsatz 99, 157, 164, 280 f.,
357 f.

Ubertragbarkeit siehe Fungibilitit

Ungelesen unterschriebene Urkunde 8 f.,
65 1.

Unterrichtsvertriage 57 f.

Unterschrift 249-256, 279, 281, 334, 391

Untervollmacht 123-125, 142, 268, 388

Verdeckte Blankettlage 6,215, 263, 295 f.,
335-385,390-392

Verdriangende Vollmacht 64 in Fn. 3, 118,
183 in Fn. 572

Verkehrsanschauung 249-255

Vertragshilfe, richterliche 40

Vertragskompetenz 87-90

Vertrauenshaftung 303-318, 364, 371 f,,
390-392

Vertreter mit gebundener Marschroute 244,
254 f. in Fn. 81

Vertretungsmacht, gesetzliche 103-105

Vertretungswille 249 in Fn. 48

Verweisung 6567

Vollmacht

— Abgrenzung zur Botenmacht 336 f., 340—

347, 382-385
— Abstraktheit 98—100
— Anscheinsvollmacht 300-303, 304, 319
in Fn. 405

— AuBenvollmacht 82 f., 99 f., 101 f., 186,
291

— Duldungsvollmacht 300-303, 304, 319 in
Fn. 405

— Form 269-290, 357-361

— Grundproblem 75 f.

— Missbrauch der Vertretungsmacht 100—
102, 115 £,,292 f.

— Rechtsposition 141 f.

— Rechtsscheinvollmacht 300-318

— Trennungsgrundsatz 99, 157, 164,280 f.,
357 f.

— Ubertragbarkeit 123-125, 268, 388

— Untervollmacht 123-125, 142, 268, 388

— verdrangende 64 in Fn. 3, 118, 183 in
Fn. 572

— Vertreter mit gebundener Marschroute
244,254 f. in Fn. 81

— Vertretung ohne Vertretungsmacht
116 f., 150 f., 286-289, 290-293, 323,
371 f,377 £, 395

— Vertretungswille 249 in Fn. 48

— Widerruf 118-123, 152-163, 267 f.,
siehe auch Entdynamisierung

Vollmachtstheorie 216 f., 259 f.

Vollmachtsurkunde 287 f., 294-296, 361,

364-366, 390-392, 398
Vorvertrag 49 f., 68 f., 212,223

Wahlschuld 72

Weisungswidrige Blankettausfiillung 290—
334,361-379, 381, siehe auch Blanko-
wechsel

Widerruf, siehe auch Entdynamisierung

— der Blankettausfiillungsbefugnis 267 f.

— einseitiger Leistungsbestimmungen 126

— einseitiger Leistungsbestimmungsrechte

118-123

— von Automatikklauseln 152-163

— von Gestaltungsrechten 109

Willenserkldrung 230-232

Willensmiéngel 126, 151 f., 259, 265 f.,
348 £.,372-376, 377 £., 379 £.

Wissen(miissen) 150 f., 349-356, 380



432 Sachregister

Zugang 241 f.

Zurechnung 221 f., 225-228,257-261,
309-313, 315 £, 319, siehe auch
Wissen(miissen)

Zuriickweisung 123, 165 f., 194



	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung�����������������
	A. Die Notwendigkeit einer erneuten Untersuchung „klassischer“ Blanketterklärungen�����������������������������������������������������������������������������������������
	B. Die Erforderlichkeit einer Erweiterung des klassischen Blankettbegriffs���������������������������������������������������������������������������������
	C. Zielsetzung der Arbeit und Gang der Untersuchung����������������������������������������������������������

	Sachregister�������������������



